
Bundesrat Drucksache 207/3/07
  

10.05.07 

 

 ... 
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln 

Telefon: (02 21) 97 66 83 40, Telefax: (02 21) 97 66 83 44 
ISSN 0720-2946 

 

Antrag 
des Landes Baden-Württemberg 
 

Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung 
(Versicherungsvermittlungsverordnung - VersVermV)  
 
 

Punkt 53 der 833. Sitzung des Bundesrates am 11. Mai 2007  

 

Der Bundesrat möge beschließen: 

 

Die Ziffern 4 und 5 der Ausschussempfehlungen sind durch folgenden Antrag zu 
ersetzen: 

Zu § 4 Abs. 1 

§ 4 Abs. 1 ist wie folgt zu fassen: 

"(1) Folgende Berufsqualifikationen oder deren Nachfolgeberufe werden als 
Nachweis der erforderlichen Sachkunde anerkannt: 

1. Abschlusszeugnis 

a) eines Studiums der Rechtswissenschaft, 

b) eines betriebswirtschaftlichen Studienganges der Fachrichtung 
Versicherungen (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss), 

c) als Versicherungskaufmann oder -frau oder Kaufmann oder -frau für 
Versicherungen und Finanzen, 

d) als Versicherungsfachwirt oder -wirtin, 

e) als Fachwirt oder -wirtin für Finanzberatung (IHK); 
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2. Abschlusszeugnis 

a) als Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK), wenn eine 
abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau 
oder 

b) als Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK), wenn eine 
abgeschlossene allgemeine kaufmännische Ausbildung oder 

c) als Finanzfachwirt (FH), wenn ein abgeschlossenes weiterbildendes 
Zertifikatsstudium an einer Hochschule 

und eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Versiche-
rungsvermittlung oder -beratung vorliegen; 

3. Abschlusszeugnis 

a) als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau oder 

b) als Investmentfondskaufmann oder –frau oder 

c) als Fachberater oder –beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK),  

wenn zusätzlich eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bereich 
Versicherungsvermittlung oder -beratung vorliegt." 

 

Begründung (nur gegenüber dem Plenum):  

Die oben vorgeschlagene Formulierung des § 4 Abs. 1 VersVermV stellt eine 
Synthese der in der Beschluss-Empfehlung 207/1/07 unter Ziffer 4 und 5 
alternativ durch Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für Kulturfragen 
vorgeschlagenen Formulierungen des § 4 VersVermV dar. Der Antrag vereint 
somit die Vorteile beider Formulierungsvorschläge in einem. Der Vorschlag 
des Wirtschaftsausschusses wurde lediglich hinsichtlich § 4 Nr. 1 Buchstabe b 
(entspricht § 4 Abs. 1 Nr. 3 VersVermV) verändert.  
Die in § 4 Abs. 1 Nr. 3 VersVermV gewählte Formulierung ist wie bereits 
unter Ziffer 5 der Empfehlungsdrucksache 207/1/07 dargelegt zu unpräzise und 
wirft einige Fragestellungen auf. Die im Ausschuss für Kulturfragen 
vorgeschlagene Neuformulierung stellt diese Punkte klar, da sie  
- nicht auf den Nachweis eines akademischen Grades, sondern auf den 

Nachweis des entsprechenden Abschlusses in einem einschlägigen 
Studiengang abhebt; 

- den Inhalt der in Rede stehenden Studiengänge (= alle betriebs-
wirtschaftlichen Studiengänge der Fachrichtung Versicherungen unab-
hängig von der Bezeichnung des Abschlussgrades) präzisiert und 

- mit der Formulierung "oder gleichwertiger Abschluss" deutlich macht, dass 
auch andere, inhaltlich vergleichbare Studienabschlüsse (etwa an 
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Berufsakademien) mit umfasst werden sollen.  
Durch den in der Empfehlungsdrucksache in § 4 Nr. 2 Buchstabe c 
VersVermV verwendeten Begriff "deutsche Hochschule" entsteht irrtümlich 
der Eindruck, dass Abschlüsse ausländischer Hochschulen, insbesondere 
solche der EU nicht anerkannt würden. Dies war jedoch nicht beabsichtigt. 
Durch die Neufassung wird das ursprünglich Gewollte besser zum Ausdruck 
gebracht. 
Die Empfehlungsdrucksache sieht für den Bereich der Fachberater oder -bera-
terin für Finanzdienstleistungen (IHK) lediglich dann den Nachweis der 
erforderlichen Sachkunde als erbracht an, wenn zusätzliche Abschlüsse 
vorliegen. Dies ist angesichts des Ausbildungsniveaus der Fachberater nicht 
angemessen, wenn sie zusätzlich eine beachtliche Praxiserfahrung haben. In 
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe c VersVermV ist daher auch für diesen 
Personenkreis der Nachweis der erforderlichen Sachkunde als erbracht 
anzusehen, wenn eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bereich der 
Versicherungsvermittlung vorliegt. 

 
Begründung: 
Die Wirtschaft sollte durch die Umsetzung der EU-Versicherungsvermittler-
richtlinie nur im zwingend notwendigen Maße belastet werden. 
Zudem ist auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 
14. Dezember 1965 (Az.: 1 BvL 14/60; BVerfGE 19, 330) zu den Anforde-
rungen an den Nachweis der Sachkunde zu berücksichtigen. In dieser Ent-
scheidung hat das Bundesverfassungsgericht das damalige Einzelhandelsgesetz 
in Teilen aufgehoben, weil deren Anforderungen an die Sachkunde nicht mit 
der Berufsfreiheit nach Artikel 12 Grundgesetz vereinbar und damit nichtig 
waren. 
Da die Tätigkeit der Versicherungsvermittlung bisher ohne jede Berufszu-
gangsregelung ausgeübt werden durfte, sind die in der Verordnung vorge-
sehenen Anforderungen unverhältnismäßig hoch und daher herab zu setzen. 
Zu den einzelnen Regelungen: 
Nr. 1a): Das Studium der Rechtswissenschaft sollte ausreichende Grundlage 

für die Ausübung der bisher ohne jede Anforderung zulässige 
Tätigkeit der Versicherungsvermittlung sein. 

Nr. 1b): Entspricht im Wesentlichen § 4 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung, jedoch 
wird die Formulierung der Abschlüsse präzisiert. 
Die in § 4 Abs. 1 Nr. 3 VersVermV gewählte Formulierung "abge-
schlossenes Studium als Diplom-Betriebswirt oder -wirtin oder als 
Bachelor oder Master in einem Studiengang der Fachrichtung 
Versicherungen" ist aus folgenden Gründen unpräzise: 
- Die Formulierung hebt auf bestimmte Hochschulabschlüsse, 

Diplom- Betriebswirt/-in oder Bachelor oder Master in einem 
Studiengang der Fachrichtung Versicherungen, ab. Dabei bleibt 
unklar, ob das Erfordernis der "Fachrichtung Versicherungen" nur 
für Bachelor- und Masterabschlüsse gelten soll, oder auch für den 
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Diplom-Betriebswirt/die Diplom-Betriebswirtin. Letzteres ist mit 
Blick darauf, dass das betreffende Studium den in § 1 Abs. 3 Satz 
2 VersVermV in Verbindung mit der Anlage in der Verordnung 
im Einzelnen beschriebenen Nachweis versicherungsspezifischer 
Kenntnisse ersetzen soll, nach der Zielrichtung der Regelung zu 
fordern. Andererseits erscheint eine Begrenzung der Regelung im 
Bereich von Bachelor- und Masterstudiengängen auf reine 
"Versicherungsstudiengänge" zu eng. 

- Da die Hochschulen nach § 19 Abs. 1 HRG bzw. den 
entsprechenden Regelungen in den Landeshochschulgesetzen in 
den hier in Rede stehenden Studiengängen die Möglichkeit haben, 
anstelle eines Bachelor- oder Mastergrades einen 
Bakkalaureusgrad oder einen Magistergrad zu verleihen, schließt 
die gewählte Formulierung Absolventen einschlägiger 
Studiengänge alleine auf Grund der Bezeichnung des von ihnen 
erworbenen akademischen Grades von einer Anwendung aus. 

- Es bleibt zudem offen, ob die Regelung auch sonstige 
gleichwertige Abschlüsse (insbesondere Abschlüsse einer 
Berufsakademie) mit umfassen soll, wie dies § 4 Abs. 2 Satz 1 
VersVermV für sonstige Studiengänge ausdrücklich festhält.   

Die vorgeschlagene Neuformulierung stellt diese Punkte klar, da sie 
- nicht auf den Nachweis eines akademischen Grades, sondern auf 

den Nachweis des entsprechenden Abschlusses in einem 
einschlägigen Studiengang abhebt; 

- den Inhalt der in Rede stehende Studiengänge (= alle betriebs-
wirtschaftlichen Studiengänge der Fachrichtung Versicherungen 
unabhängig von der Bezeichnung des Abschlussgrades) präzisiert 
und 

- mit der Formulierung "oder gleichwertiger Abschluss" deutlich 
macht, dass auch andere, inhaltlich vergleichbare 
Studienabschlüsse (etwa an Berufsakademien) mit umfasst 
werden sollen. 

Nr. 1c): Entspricht § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung. 
Nr. 1d): Entspricht § 4 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung. 
Nr. 1e): Entspricht § 4 Abs. 1 Nr. 5 der Verordnung. 
Nr. 2a): Entspricht § 4 Abs. 1 Nr. 4a) der Verordnung. 
Nr. 2b): Entspricht § 4 Abs. 1 Nr. 4b) der Verordnung; lediglich die Zeit der 

Berufserfahrung wurde auf ein Jahr verkürzt. 
Nr. 2c): Der öffentlich-rechtliche Studienabschluss Finanzfachwirt (FH) ist 

eine der höchsten Ausbildungsstufen, die es in Deutschland für freie 
Finanzdienstleister seit dem Jahr 2003 gibt. Es handelt sich dabei um 
ein zweisemestriges weiterbildendes Studium an der Fachhochschule 
Schmalkalden. Die Themengebiete werden jeweils über von der 
Fachhochschule durchgeführte und inhaltlich verantwortete Prüfungen 
abgeschlossen. Die Themen umfassen als Lerninhalte u. a. das 
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Alterseinkünftegesetz, Finanzmathematik, Sozialversicherung und 
private Absicherung sowie Versicherungsmathematik.  
Das Qualifikationsniveau dieses Abschlusses fügt sich inhaltlich 
bruchlos in die Aufzählung der bisherigen Fassung der Verordnung 
ein.  
Durch die Einfügung soll klargestellt werden, dass dieser Abschluss, 
unter Berücksichtigung der vorgesehenen einjährigen Berufserfah-
rung, eine ausreichende Qualifikation für die Tätigkeit als Versiche-
rungsvermittler darstellt. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang 
darauf, dass die am 15. Januar 2003 im EU-Amtsblatt (Amtsblatt EG 
Nr. L 9 Seite 3) verkündete Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. Dezember 2002 über Versiche-
rungsvermittlung hinsichtlich der Anforderung der Versiche-
rungsvermittler in Artikel 4 lediglich angemessene Kenntnisse und 
Fertigkeiten verlangt. Sie setzt kein bestimmtes, insbesondere uni-
versitäres Niveau der Ausbildung voraus. Die EU-rechtlichen 
Vorgaben wurden durch das Gesetz zur Neuregelung des Versiche-
rungsvermittlerrechtes vom 19. Dezember 2006 BGBl. I S. 3232 
unverändert in § 34d Abs. 8 Nr. 2 GewO übernommen, der das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie lediglich 
ermächtigt, Inhalte und das Verfahren für eine Sachkundeprüfung zu 
erlassen.  
Gemäß § 34d Abs. 2 Nr. 4 GewO hat die vor der IHK abzulegende 
Prüfung lediglich den Nachweis über die notwendige Sachkunde über 
die versicherungsfachlichen, insbesondere hinsichtlich Bedarf, 
Angebotsformen und Leistungsumfang und rechtlichen Grundlagen 
sowie die Kundenberatung zu erbringen. Vorgaben über die formale 
Qualität des Abschlusses (Diplom, Master, Bachelor o. ä.) sind der 
Ermächtigungsgrundlage nicht zu entnehmen.  
§ 34d Abs. 2 Nr. 4 GewO ist auch im Lichte der so genannten EU-
Dienstleistungsrichtlinie (Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen 
Parlamentes und des Rates vom 12. Dezember 2006, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Europäischen Union vom 27. Dezember 2006, L 
376/36) auszulegen. Gemäß Artikel 9 Abs. 1 Buchstabe b dieser 
Richtlinie dürfen die Mitgliedstaaten die Aufnahme und Ausübung 
einer Dienstleistungstätigkeit nur dann Genehmigungsregelungen 
unterwerfen, wenn diese durch zwingende Gründe des Allgemein-
interesses gerechtfertigt sind (Buchstabe c) und das angestrebte Ziel 
nicht durch ein milderes Mittel erreicht werden kann. Des Weiteren ist 
gemäß § 15 Abs. 2 Buchstabe d in Verbindung mit Absatz 3 
Buchstaben b und c dieser Richtlinie zu beachten, dass Anfor-
derungen, welche die Aufnahme der betreffenden Dienstleistungen auf 
Grund ihrer Besonderheit bestimmten Dienstleistungen vorbehält, 
gesondert zu prüfen sind. Diese Prüfung umfasst insbesondere die 
Erforderlichkeit und die Verhältnismäßigkeit.  
Es sind keine Gründe ersichtlich, die Ermächtigungsgrundlage des 
§ 34d Abs. 2 Nr. 4 GewO dahin zu interpretieren, dass zu der 
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fachlichen Qualifikation noch formale Qualifikationen hinzutreten 
müssen. Mithin genügen auch berufsbegleitende Studiengänge, die die 
erforderliche Sachkunde vermitteln, den Ansprüchen der EU-
Versicherungsvermittlerrichtlinie und § 34d Abs. 2 Nr. 4 GewO, so 
dass der Katalog des § 4 Abs. 1 VersVermV entsprechend zu ergänzen 
ist. 

Nr. 3a): Entspricht § 4 Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung; lediglich die Zeit der 
Berufserfahrung wurde auf zwei Jahre verkürzt. 

Nr. 3b): Entspricht § 4 Abs. 1 Nr. 7 der Verordnung; lediglich die Zeit der 
Berufserfahrung wurde auf zwei Jahre verkürzt. 

Nr. 3c): Auch für diesen Personenkreis ist der Nachweis der erforderlichen 
Sachkunde als erbracht anzusehen, wenn eine mindestens zweijährige 
Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung vorliegt.  

Die Berufserfahrung kann auch bereits durch entsprechenden Einsatz in der 
Ausbildung erlangt werden. 
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